
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/9/30 86/07/0026
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1986

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §42 Abs1;

Rechtssatz

Wird eine mündliche Verhandlung gemäß den §§ 40 bis 44 AVG durchgeführt, so steht dem Antragsteller ein

Rechtsanspruch auf Beachtung der Präklusionsfolgen der Versäumung rechtzeitiger Einwendungen der anderen

Verfahrensparteien zu (Hinweis E 12.5.1959, 1477/58, VwSlg 4966 A/1959).
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